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Medienmitteilung vom 20. August 2019 
 

 
 
Vernehmlassung zur Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung (SEFV) 
 

Über 90% aller Stellungnahmen verlangen schärfere Vorschriften 
 
Es ist ein Herzensanliegen von Nie wieder AKW (NWA) Schweiz, dass die Schweizer AKW-
Betreiber genügend Geld zur Seite legen müssen, um die Stilllegung und Entsorgung ihrer 
alten AKWs selbst zu finanzieren.  
Darum hat sich unsere Organisation vehement für eine besser formulierte Verordnung 
einsetzt, damit das heute noch fehlende Geld rechtzeitig von den AKW-Betreibern 
einbezahlt wird. Damit später nicht der Bund, und damit wir alle, die fehlenden Milliarden für 
die Entsorgung bezahlen müssen. 
 
Wenn beim Atomstrom die Kostenwahrheit nicht durchgesetzt wird, können die Schweizer AKWs 
noch ewig weiterbetrieben werden. Die Rechnung für den "billigen Atomstrom" wird so an die 
nächsten Generationen weitergereicht. Unser Bundesrat unterstützt dieses Weiterreichen in 
seinem Entwurf der  Verordnung zu den Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. In dieser soll den 
AKW-Betreibern ermöglicht werden viel Geld zu sparen, indem viel zu tiefe Beiträge in die Fonds 
eingezahlt werden müssten. 
 
Dagegen hat sich NWA gewehrt: https://nwa-schweiz.ch/kampagnen/revision-sefv/ 
 
Seit heute sind die Stellungnahmen zur SEFV Revision auf der Website des Bundes publiziert: 
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3006/SEFV_Stellungnahmen.pdf	
 
565 oder 90% aller 630 Stellungnahmen stammen von NWA-Mitgliedern.  
Ihnen gehört unser grosser Dank! 
 
Wir verlangen folgende Aenderungen am Text der SEFV: 
1. Die angenommene Kostensteigerung in Anhang 1 der Verordnung soll mit dem Durchschnitt der 
Kostensteigerung der letzten 16 Jahre festgelegt werden, also mit 4,5%, nicht mit 0,5%.  
 
2. Zu Artikel 8, Absatz 3: Als Berechnungsgrundlage wird für die Kernkraftwerke eine 
Betriebsdauer von 50 Jahren angenommen. Kann ein Kernkraftwerk länger betrieben werden, so 
passt das UVEK die Berechnungsgrundlage an.  
 
3) Zu Artikel 8, Absatz 5: Die für die Entsorgungsanlagen anzunehmende Betriebsdauer ist im 
Entsorgungsprogramm festzulegen. Die Kosten für die Entsorgung aller Kernkraftwerke 
müssen bis 2038 vollständig durch den Entsorgungsfonds gedeckt sein. Spätere Zinserträge 
durch die Fondsbewirtschaftung fallen an den jeweiligen AKW-Betreiber.  
 
 
Für weitere Informationen:  

Peter Stutz, 076 588 15 89, 033 223 33 30, Geschäftsführer NWA Schweiz 
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Nie Wieder AKW (NWA) Schweiz 
Nie Wieder AKW (NWA) wendet sich seit 1970 gegen die Atomkraft und initiierte erfolgreich die 
Besetzung gegen das AKW Kaiseraugst im Jahre 1975. NWA erwirkte in Basel-Stadt und in 
Baselland das Atomschutzgesetz. Die Organisation verfügt über rund 1700 Mitglieder und vier 
Sektionen (NWA-Aargau, NWA-Region Basel, NWA-Solothurn und NWA-55plus).  
Das Co-Präsidium besteht aus Désirée Jaun und Andreas Fischer. Das Vizepräsidium teilen 
sich Dr. Rudolf Rechsteiner, Nationalrätin Maya Graf und Jan Schudel. 
 

 


